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Rückschub von Armeeproviant / Gutschrift
In unseren beiden letzten Ausgaben «Preise für Armeeproviant und Fut-
termittel» (1997/1998) erschien unter Punkt 8.1. jeweils der Hinweis,
dass die Artikel Schachtelkäse, Frühstücksflocken und Maisgriess, deren

Sammelpackungen vom AVM mit einem roten Kleber versehen wurden,
zuerst zu verpflegen sind, da ein allfälliger Riickschub nicht mehr gut-
geschrieben werden kann.

Leider muss in letzter Zeit vermehrt festgestellt werden, dass auch bei ande-

ren Artikeln des Sortimentes nicht nach dem in den Schulen der Vsg Trp
instruierten Grundsatz gehandelt wird, die älteste Ware zuerst zu verpflegen,

was immer wieder dazu führt, dass zurückgeschobene Ware nicht mehr an

eine weitere Truppe abgegeben werden kann und als Tierfütter verwendet

werden muss.

Aus diesem Grunde werden wir das AVM Brenzikofen ab sofort dazu anhal-

ten, sämtliche Artikel des Sortimentes im gleichen Sinne zu behandeln. Soll-
te sich die Abgabe solcher Ware ergeben, so wird bei der Auslieferung einer

Bestellung im AVM selbstverständlich darauf geachtet, dass je Artikel nicht

nur Sammelpackungen mit rotem Kleber abgegeben werden, damit bei rieh-

tigern Vorgehen ein eventueller Rückschub dennoch gutgeschrieben werden

kann. Die Aufteilung der Ware innerhalb des Bat oder der Schule ist aber

auch in diesem Sinne vorzunehmen.

Wir danken für Ihr Verständnis und Ihre Zusammenarbeit.

Preise für Militärspeisen, Armeeproviant
und Futtermittel 1999

Soeben hat das Bundesamt für
Betriebe des Heeres (BABHE), Sek-

tion Verpflegung, die Preise für
Militärspeisen (V-82.12) sowie für
Armeeproviant und Futtermittel
(V-82.ll), gültig ab 1. Januar 1999,

herausgegeben.

-r. Grundsätzlich gilt zu beachtent, um
der Truppe eine abwechslungsreiche,
nahrhafte und gute Verpflegung zu

verabreichen, erfordert die systemati-
sehe Aufstellung der Verpflegungs-
plane mit einer möglichst genauen
und den Tatsachen entsprechenden
Vorkalkulation.

Die darin aufgeführten Preise wurden

gemäss den Mengen im Behelf 60.6,

Kochrezepte, durch das Software-Pro-

gramm Calcmenu II exakt berechnet.

/ümr/e.vam//«> Setneèe c/e.v Weeres

Sefa/on

Sämtliche Preise basieren auf 100

Portionen und werden jährlich nach

folgenden Nahrungs-Grundpreisen
ermittelt:

Armeeproviant

Das Formular V-82.11 basiert auf den

Grundlagen der Reglemente 51.3

(Verwaltungsreglement), 51.3/1 (Er-
gänzungen zum Verwaltungsregie-
ment) und 60.1 (Truppenhaushalt).
Enthalten sind darin auch die Adres-

sen für die Bestellung von Armeepro-
viant und Futtermitteln, allgemeine
Angaben über das Bestellwesen, die

effektiven Preise für Armeeproviant
und Futtermittel, die zu verbrauchen-

den Mindestmengen (Pflichtkonsum)
sowie allgemeine Bemerkungen zum
Armeeproviantsortiment.

Selbstsorge

Bei der Selbstsorge basieren die Zah-
len auf folgenden Grundlagen:

Ruchbrot: Fr. 4.30/kg; Vollkorn-
brot/Grahambrot: Fr. 5.20/ca. 900 g

Fleisch ausgebeint kg
-Rind HV 18.00

- Rind VV 12.20

- Schwein 14.30

- Kalb 18.00

- Schaf 17.00

- Pferd 15.00

- Geflügel 12.00

- Wild 15.00

Bei den Milchprodukten gemäss

«Verpflegungskredit und Richtprei-
se» gültig ab 1.1.99 bis auf weiteres

und die übrigen Nahrungsmittel
gemäss bei den betreffenden Speisen

aufgeführten Einheitspreisen bezie-

hungsweise die Durchschnittspreise
für das Jahr 1998.

Vorkalkulation

Die aufgezeigten Grundpreise werden
im Verlauf eines Jahres Schwankun-

gen sowohl gegen oben als auch nach

unten erfahren. Daher müssen allfälli-
ge Preisunterschiede bei den durch

Selbstsorge zu beschaffenden Nah-

rungsmitteln angepasst werden.

Laufende Orientierungen

In Zusammenarbeit mit dem BABHE
wird «Der Fourier»/«Armee-Logis-
tik» auch 1999 über allfällige Ände-

rangen umgehend orientieren. Somit
ist jeder Küchenchef, Fouriergehilfe,
Fourier oder Quartiermeister stets

optimal auf seine Dienstzeit vorberei-
tet.

Vorschauen
-r. Die Informationen des BABHE,
Abteilung Versorgungsgüter, auf
das Jahr 1999/Kommissariatsdienst
finden Sie in der Ausgabe 11/98 ab
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